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Soziale Dienste spüren Hochkonjunktur während
Rezession

Jahreskonferenz der KöF Thurgau

Eine stärkere Vernetzung aller vorhandenen Dienste, forderte Präsidentin Annelies
Zingg, Hüttwilen, an der Jahreskonferenz der Thurgauischen Konferenz der
öffentlichen Fürsorge (TKöF) in Berlingen. Im Anschluss an die statutarischen
Geschäfte informierten sich die Versammlungsteilnehmer im Rahmen von drei
Kurzreferaten über das betreibungsrechtliche und das soziale Existenzminimum
sowie die unentgeltliche Prozessführung.

Präsidentin Annelies Zingg unterstrich in ihrem Jahresbericht, dass in der Zeit
wirtschaftlicher Rezession und der Umstrukturierung in den Betrieben, bei
gleichzeitigem Rückgang der Steuergelder, auf allen Ebenen gespart werden
müsse. Die Fürsorge stelle das letzte Netz im sozialen Gefüge dar, in welchem
zurzeit viele Fische zappelten. Die sozialen Dienste hätten — so Zingg — genau
dann Hochkonjunktur, wenn die Wirtschaft in einer Rezession stecke. Laut
Annelies Zingg hat sich im Thurgau die Arbeitslosenzahl im Berichtsjahr
verdoppelt. Dabei seien beinahe die Hälfte der Arbeitslosen Ausländer und schwer
vermittelbar, da bald alle Nischen wegrationalisiert seien und die Arbeit immer
anspruchsvoller werde. Nach wie vor wichtig ist für die TKöF die Drogenproblematik;

in Münsterlingen wird voraussichtlich im Herbst 93 eine Übergangsstation

für Drogensüchtige errichtet. Man erhoffe sich damit, so Zingg, eine
gewisse Entlastung in der Entscheidungsfindung bezüglich einer Therapie.

Regierungspräsident Dr. Philipp Stähelin betonte, eine wirksame Sozialhilfe
dürfe nicht nur aus der Sicht des Geldes betrachtet werden. Die Förderung der
persönlichen Kontakte und die individuelle Beratung nannte er als wichtige
Bestandteile, welche sich längerfristig auch auf die Kosten auswirkten. Sparen
ist gemäss Stähelin beim Sozialhilfegesetz nur in bedingtem Masse möglich. Ein
Vorschlag für eine Änderung des Sozialhilfegesetzes soll im Herbst 93 dem
thurgauischen Regierungsrat vorgelegt werden.

Betreibungsrechtliches und soziales Existenzminimum

Friedensrichter und Betreibungsbeamter Ernst Rüdin erläuterte die Grundzüge
der Pfändung. Die Einkommenspfändung dauert ein Jahr ab Pfändung, und
bricht auch bei einem Stellen- oder Wohnortswechsel nicht ab. Berechnungen
zeigten, dass bei einem Ehepaar das gemeinschaftliche Existenzminimum
multipliziert mit dem Nettoeinkommen des Schuldners und dividiert durch das
gemeinschaftliche Nettoeinkommen den Anteil des Schuldners am gemeinsamen

Existenzminimum ergibt. Der Ehepartner wird dabei zu einem relativ
starken Mittragen verpflichtet.

Claudio Tomasi, Leiter des Sozialdienstes Arbon, verglich das betreibungsamtliche

und das soziale Existenzminimum miteinander. Nach den SKÖF-
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Richtlinien ist insbesondere bei verheirateten Paaren und bei alleinstehenden
Müttern mit Kindern das soziale Existenzminimum höher. Präsidentin Annelies
Zingg kam deshalb zum Schluss, Personen mit betreibungsrechtlichen
Massnahmen sollten nicht nach sozialhilferechtlichen Grundsätzen unterstützt werden.

Oberrichterin Dr. Elisabeth Thürer Senn stellte fest, dass die unentgeltliche
Prozessführung eine Partei von der Zahlung von Gerichtskosten und
entsprechenden Kostenvorschüssen und von der Leistung einer Prozesskostensicherheit
für die Gegenpartei befreie. Die Kostenbefreiung könne auch nur teilweise oder
befristet erfolgen. Die unentgeltliche Prozessführung stellt aber nicht einen
Kostenerlass, sondern lediglich eine Stundung dar. Kommt nämlich eine Partei,
welcher die unentgeltliche Prozessführung bewilligt worden ist, nachträglich zu
Geld, hat sie die gestundeten Beiträge zu bezahlen. Zudem befreit die unentgeltliche

Prozessführung nicht vom Parteikostenersatz an die Gegenpartei, wie er im
Urteil festgesetzt ist. Die unentgeltliche Prozessführung steht Schweizern wie
Ausländern zu, ist aber auf natürliche Personen beschränkt. Ein Anspruch auf
unentgeltliche Prozessführung besteht im Zivilprozess, allerdings unter
Ausschluss des Rechtsöffnungsverfahrens, und im Verwaltungsverfahren, nicht aber
im Strafprozess. Le.

ENTSCHEIDE

Psychiatrische Gerichtskommission mit
Ausstandsproblem

Von Bundesgerichtskorrespondent Dr. R. Bernhard

Ein ärztliches Mitglied der Psychiatrischen Gerichtskommission darf als Referent
derselben zuhanden eines vorsorglichen Präsidialentscheids wie der Hauptverhandlung

vorabklärende Erhebungen mit vorläufigen meinungsbildenden Ergebnissen
vornehmen, ohne deswegen als voreingenommen zu gelten.

Eine zürcherische Vormundschaftsbehörde hatte zwei Kinder derselben Eltern
zur Beobachtung und Abklärung ihres körperlichen und geistigen Zustandes in
eine entsprechende Institution eingewiesen. Gleichzeitig ordnete sie für die
Kinder eine Erziehungsbeistandschaft an. Die Eltern stellten indessen ein
Gesuch um Entlassung der Kinder und verlangten dessen gerichtliche Beurteilung.
Weiter beantragten sie, als vorsorgliche Massnahme seien die Kinder über
Weihnachten nach Hause zu entlassen. Der Präsident der zuständigen kantonalen

Psychiatrischen Gerichtskommission betraute ein ärztliches Mitglied der
Kommission mit der Funktion des Referenten in dieser Sache und beauftragte
ihn, einen Bericht als Grundlage für den Entscheid über die beantragte vorsorgliche

Massnahme zu erstatten.

169


	Soziale Dienste spüren Hochkonjunktur während Rezession

